
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsbogen zur Einbindung der Patientenbegleitung (PBG) der Bosch BKK gemäß 

 140a SGB V 

 

Einbindung der PBG der Bosch BKK durch 

i. d. R. HZV-/PNP-Praxis: Beratung durch PBG wird gewünscht. Unterstützungs-/Beratungs-bedarf des / 

der Versicherten (Beispiele vgl. umseitiges Informationsblatt für die Praxen) 

besteht bei: 

 
 

 PNP-Praxis: interdisziplinäre Versorgungsplanung bei Kindern, Jugendlichen, behinderten Menschen 

(Modul Psychotherapie) 

 Orthopädie-Praxis: Fallkonferenz Rücken: 

M54.- Rückenschmerz (unspezifisch). Ist durch Angabe eines vierstelligen Kodes aus der Gruppe 

M54.- weiter zu spezifizieren (z. B. M54.5 Kreuzschmerz): M54.  G 

sowie 

 F45.40 Anhaltende somatoforme Schmerzstörung 

 F45.41 Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren 

 F62.80 Andauernde Persönlichkeitsänderung bei chronischem Schmerzsyndrom 

Vereinbartes Vorgehen 

 Anruf in der Praxis durch PBG wird gewünscht. 

 Anruf bei dem / der Patient/in durch PBG wird gewünscht. 

Anruf erbeten am  zwischen  und  Uhr 

unter Telefon / Handy 

 

Erklärung Patient/in 

Ich stimme dem Unterstützungsangebot durch meine 

Krankenkasse zu und bin freiwillig mit der Weitergabe 

der gemeinsam mit meinem/r behandelnden Arzt / 
Ärztin oder meinem/r Psychotherapeuten/in festge- 

legten Daten und Informationen an meine Kranken- 

kasse einverstanden. Die Inhalte der Patienteninfor- 

mation habe ich zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

Datum, Unterschrift Patient/in 

oder Erziehungsberechtigte/r 

 

Erklärung Praxis 

Dem / der Patienten/in oder Erziehungsberechtig- 

ten wurde die Einbindung der PBG empfohlen. Der 

erforderliche Unterstützungsbedarf durch die PBG 
wurde ihm / ihr erläutert. Die Patienteninformation 

wurde dem / der Patient/in ausgehändigt. 
 

 

 

 
 

Datum, Praxisstempel, Unterschrift 

Arzt / Ärztin oder Psychotherapeut/in 

Patientenbegleitung: 

Fon 0711 / 252918-733 

PC-Fax 089 / 51999-2504 



 

 

 

Information für die Hausarzt-/Facharzt- 

und Psychotherapiepraxis 

Beratungsservice der Patientenbegleitung (PBG) der Bosch BKK 
 

 
Worin liegt der Mehrwert? 

 
 

Die PBG unterstützt die Praxen: Im Rahmen eines 

Unterstützungsmanagements stehen Ihnen die 

Mitarbeiter/innen als fachkompetente Ansprech- 

partner/innen zu diversen Themen zur Seite. In der 

PBG arbeiten ausschließlich qualifizierte und in der 

Beratung erfahrene Mitarbeiter/innen mit unter- 

schiedlichen Zusatzqualifikationen (u. a. Pflegebe- 

ratung (§7a SGB XI, Burnout, Prävention). In einem 

individuellen Beratungsgespräch analysiert die PBG 

die biopsychosoziale Situation des Patienten und 

den Hilfebedarf. Sie stimmt mit dem Patienten ei- 

nen Versorgungsplan ab und unterstützt bei der 

Durchführung. Dazu gehören auch die Vermittlung 

von weiteren Hilfen und die Zusammenarbeit mit 

anderen Beratungsstellen oder Institutionen. Auf 

Wunsch kann das Beratungsgespräch auch beim 

Patienten zu Hause stattfinden. 

 
Persönlich – Direkt – Nah 

 

 

Sie erhalten ergänzende Informationen zur regio- 

nalen Versorgungsstruktur / Ansprechpartnern und 

zu sozial-/leistungsrechtlichen Fragestellungen. 

Darüber hinaus unterstützt die PBG im konkreten 

Fall die medizinische oder therapeutische Behand- 

lung durch gezielte Interventionen, um gemeinsam 

mit der Facharztpraxis im jeweiligen Einzelfall eine 

stabile Gesamtversorgungssituation herzustellen. 

Durch die Begleitung der PBG wird Ihre Praxis ent- 

lastet. Das Beratungsangebot ist ergänzend zur Be- 

handlung zu verstehen. 

 
Klärung – Unterstützung – Vermittlung 

 
 

Hinweis: Mitarbeiter der PBG sind an die Einhaltung 

der Schweigepflicht sowie an eine datenschutzkon- 

forme Beratungssituation gebunden. Diese Gesprä- 

che unterliegen der besonderen Verschwiegen- 

heitspflicht.  Die  Notwendigkeit  der Datenweiter- 

gabe setzt das Einverständnis der Patienten voraus. 

In welchen Fällen ist es sinnvoll, die PBG einzubinden? 
 

 

Die Einbindung der PBG ist in den jeweiligen Verträgen 

erläutert (vgl.: MEDI https://www.medi-

verbund.de/facharztvertraege/ und HÄVG 

https://www.hausarzt-bw.de/hzv-bosch-bkk. In der Regel 

erfolgt die Einbindung über die Hausarztpraxis, wenn 

bei Versicherten neben einer spezifischen Diagnose 

mindestens einer der fol- genden Kontextfaktoren 

vorliegt 

▪ Berufliche oder soziale Faktoren wie zum Beispiel: 

- Probleme am Arbeitsplatz (z. B. Arbeitsplatzunsi- 

cherheit, -unzufriedenheit, Mobbing) 

- Abklärung beruflicher Situation / Perspektive (z. B. 

Wiedereingliederung, Arbeitslosigkeit) 

- Unterstützung / Organisation Leistungsanträge (z. 

B. Reha, Rente, Pflege) 

- Soziale Problemsituation (z. B. sozialer Rückzug, fi- 

nanzielle Probleme) 

- Familiäre Probleme (z. B. Beziehungskonflikte / Er- 

ziehungsprobleme / familiäre Streitigkeiten) 

- Häusliche Situation (z. B. Wohnen ist nicht sicher- 

gestellt / Wohnungs- / Nachbarschaftsprobleme) 

- Gesellschaftliche Teilhabe ist nicht sichergestellt; 

soziokulturelle Probleme 

- Pflegebedürftigkeit droht bzw. besteht (z. B. feh- 

lende Unterstützung bei der Organisation der 

Pflege) 

- Probleme mit der (eigenen) Erkrankung bzw. des 

Partners / Kindes bzw. der Krankheitsbewältigung 

- Probleme mit Verlust / Tod z. B. Eltern / Partner / 

Familie 

- Gewalterfahrung und Verwahrlosungstendenzen. 

▪ Vermittlung weiterer Hilfen und Vernetzung regiona- 

ler Angebote (z. B. Selbsthilfegruppen) ist erforderlich 

▪ Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen oder 

Institutionen ist erforderlich 

 
Psychosozial – Ressourcenorientiert – 

Individuell 

https://www.medi-verbund.de/facharztvertraege/
https://www.medi-verbund.de/facharztvertraege/
https://www.hausarzt-bw.de/hzv-bosch-bkk


 

 

Versicherteninformation zum Datenschutz in der Patientenbegleitung 

 
1. Um was geht es?  

 

Aufgabe der Patientenbegleiter ist, in Handlungsfeldern tätig zu 

werden, für die Ärzte, Psychotherapeuten und Sozialdienste der 

Krankenhäuser mit ihrem Fachpersonal in aller Regel keine Zeit 

haben. 

 

Die Patientenbegleiter sind speziell qualifiziert. Ein wesentliches 

Handlungsfeld ist u. a. die Pflegeberatung (§7a SGBXI): Hier geht 

es um die Regelung der häuslichen Versorgung Pflegebedürfti- 

ger, die Beschaffung von Hilfsmitteln wie z.B. Pflegebetten und 

deren Integration in die häusliche Umgebung sowie die Beglei- 

tung von Versicherten in schwierigen Lebenssituationen, in de- 

nen sie angesichts der Komplexität unseres Gesundheitswesens 

Unterstützung brauchen. Eine Beendigung der Zusammenarbeit 

mit dem Patientenbegleiter ist jederzeit möglich. 

 

Diese Hilfestellung durch die Patientenbegleiter ist ohne die 

Kenntnis von Daten über den Versicherten nicht möglich. Um die 

Daten unter Wahrung des Datenschutzes übermittelt zu bekom- 

men, selbst zu erheben, zu speichern, zu verarbeiten und zu nut- 

zen, ist eine entsprechende schriftliche Einwilligungserklärung 

des Versicherten erforderlich. 

Ohne ausdrückliche Einwilligungserklärung des Versicherten darf 

die Patientenbegleitung nicht stattfinden. 
 

 
2. Warum sind Einwilligungserklärungen bzw. Schweige- 

pflichtentbindungserklärungen erforderlich? 

 

Die Bosch BKK darf für die Patientenbegleitung nur Daten erhe- 

ben, erfassen, speichern, verarbeiten und nutzen, soweit diese 

für die Erbringung von Leistungen und die Unterstützungsfunk- 

tion zur Durchführung des Versorgungsmanagements der Leis- 

tungserbringer erforderlich sind (§§ 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 

Nr. 13 SGB V). Dabei werden die Regelungen der EU-DSGVO ent- 

sprechend berücksichtigt. 
 

 

3. Was geschieht mit den Daten? 

 

Bei den Ärzten, Psychotherapeuten und in den Krankenhäusern 

bleiben Befunde und Berichte über die Krankheit und die Pfle- 

gesituation in deren Verantwortungsbereich. Von den Kranken- 

häusern wird die Bosch BKK im Rahmen der gesetzlichen Mittei- 

lungspflichten grundsätzlich nur über die Aufnahme- und Entlas- 

sungsdiagnosen informiert. Die Ärzte und Psychotherapeuten 

übermitteln Diagnosen im Zusammenhang mit Arbeitsunfähig- 

keitsbescheinigungen. 

 

Ferner beantworten sie zulässige Anfragen der Bosch BKK, die 

nach einem zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen und 

den Krankenkassen festgelegten Verfahren für die Wiederein- 

gliederung in das Berufsleben, eine Erwerbsminderung oder die 

vorgezogene Rente erforderlich sein können. Mit der Einwilli- 

gungserklärung können Daten aus dem Bereich der Ärzte, Psy- 

chotherapeuten und Krankenhäuser an die Kasse übermittelt 

werden. 

 
Sie werden mit den von der Bosch BKK erhobenen Daten gespei- 

chert, verarbeitet und genutzt, wenn sie zur Bearbeitung des Fal- 

les erforderlich sind. Auf Wunsch des Versicherten können sie je- 

derzeit gelöscht werden. 
 

 
4. Wer hat Zugriff auf die Daten? 

 

Zugriff auf die Daten haben bei der Bosch BKK nur die mit der 

Patientenbegleitung, befassten Mitarbeiter. Sie sind auf die 

Wahrung des Datenschutzes verpflichtet. 
 

 
5. Wem können sonst noch Daten zur Verfügung gestellt wer- 

den? 

 

Die Bosch BKK ist bei der Erbringung bestimmter Leistungen der 

Kranken- und Pflegversicherung verpflichtet, eine gutachterliche 

Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Krankenversiche- 

rung (MDK) einzuholen, wenn es nach Art, Schwere, Dauer oder 

Häufigkeit der Erkrankung oder nach dem Krankheitsverlauf er- 

forderlich ist. Dabei dürfen Daten, die der Versicherte über seine 

Mitwirkungspflicht (§§ 60 und 65 SGB I) hinaus seiner Kranken- 

kasse freiwillig selbst überlassen hat, nur weitergegeben wer- 

den, soweit der Versicherte schriftlich eingewilligt hat. Um Leis- 

tungen zu ermöglichen, die ohne ein Gutachten des Medizini- 

schen Dienstes nicht erbracht werden dürfen, sollte deshalb die 

umseitige Einwilligungserklärung unterschrieben werden. Der 

Medizinische Dienst darf die Daten nur für die Beratung und Be- 

gutachtung nutzen, ansonsten noch für gesetzlich geregelte Aus- 

nahmefälle. 

 

Die Weitergabe der Daten zur wissenschaftlichen Begleitung der 

Versorgungsverträge ist ebenfalls zulässig. Aber auch hierfür gilt, 

dass eine schriftliche Einwilligungserklärung vorliegen muss. Da- 

bei muss sichergestellt sein, dass die erhobenen Daten nur ano- 

nymisiert zusammengefasst bzw. pseudonymisiert weitergelei- 

tet werden. Für das beauftragte Institut sind damit die Daten 

anonym; ein Bezug auf den einzelnen Versicherten ist ausge- 

schlossen. Die Bosch BKK wird wie bei ähnlichen Projekten in der 

Vergangenheit gewährleisten, dass bei wissenschaftlicher Beglei- 

tung diesen Vorgaben entsprochen wird. 
 

 

6. Bestehen noch Fragen? 

 

Für die Bosch BKK hat die Gewährleistung des Datenschutzes 

oberste Priorität. Für Fragen stehen die Kundenberater in den 

Geschäftsstellen gerne zur Verfügung. Sie vermitteln auch an die 

jeweilig zuständigen Patientenbegleiter. 

Weitere Informationen rund um die Verarbeitung Ihrer Daten 

und Ihrer Rechte nach der EU-DSGVO finden Sie unter: 

www.Bosch-BKK.de/Datenschutz. Gerne stellen wir Ihnen diese 

Informationen auf Wunsch auch in Papierform zur Verfügung. 
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http://www.bosch-bkk.de/Datenschutz

